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RS OGH 1993/5/18 4Ob44/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.1993

Norm

UWG §9a Abs2 Z8

Rechtssatz

Ob das Gewinnspiel den Zeitungskäufer veranlaßt, mehrere Ausgaben einer Zeitung zu erwerben, ist unerheblich. Es

ändert auch nichts, wenn die Gewinnchance an den weiteren Spieltagen nur realisiert werden kann, wenn auch an

diesen Tagen eine Ausgabe der Zeitung gekauft wird.
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